
 
 

 

 

 

A m t s b l a t t   
 

 

Internetseite: https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/ 
Sofern sich eine Bekanntmachung des Landratsamtes auf zur Einsicht auszulegende Unterlagen bezieht, sind diese über die 
Internetseite https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/ zugänglich. Internetveröffentlichun-
gen unterbleiben, soweit rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegenstehen.  
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Nummer 10 

07.06.2023 
Bekanntmachungen des Landratsamtes 
Bekanntmachungen von Gemeinden und Zweckverbänden 
Hinweis einfügen / entfernen 

INHALT Seite 

 
Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
Öffentliche Zustellung der Nachbarausfertigungen der Baugenehmi-
gung vom 31.05.2023 für folgendes Bauvorhaben: Neubau einer Weit-
sprunganlage und eines Geräteschuppens auf dem bestehenden 
Sportplatzgelände der Starzelbachschule auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
1969 der Gemarkung Alling, Gemeinde Eichenau. Bauherren: Gemein-
de Eichenau, vertreten durch Herr Bürgermeister Peter Münster. 
Bauort: 82223 Eichenau, Friesenstraße. An die Eigentümer der Grund-
stücke Fl.-Nrn.1968/21, 1968/13, 1968/14, 1969/2, 1969/3, 1969/4,  
1969/6, 1969/7, 1971/21, 1971/22, 1971/32, 1971/33 und 1972/4 der 
Gemarkung Alling, Gemeinde Eichenau 103 
 
 
 

https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/
https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/
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Öffentliche Zustellung der Nachbarausfertigungen der Baugenehmigung vom 31.05.2023 
für folgendes Bauvorhaben: Neubau einer Weitsprunganlage und eines Geräteschuppens 
auf dem bestehenden Sportplatzgelände der Starzelbachschule auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 1969 der Gemarkung Alling, Gemeinde Eichenau. Bauherren:Gemeinde Eichenau, ver-
treten durch Herr Bürgermeister Peter Münster. Bauort: 82223 Eichenau, Friesenstraße. An 
die Eigentümer der Grundstücke Fl.-Nrn.1968/21, 1968/13, 1968/14, 1969/2, 1969/3, 1969/4, 
1969/6, 1969/7, 1971/21, 1971/22, 1971/32, 1971/33 und 1972/4 der Gemarkung Alling, Ge-
meinde Eichenau 
 
Die Nachbarausfertigungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 Bayerische Bauordnung -BayBO- der 
Baugenehmigung des Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 31.05.2023, BV-Nr. 2021-0696 be-
treffend Neubau einer Weitsprunganlage und eines Geräteschuppens auf dem bestehenden 
Sportplatzgelände der Starzelbachschule auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1969 der Gemarkung Al-
ling, Gemeinde Eichenau werden hiermit an die Eigentümer der o.g. Nachbargrundstücke nach  
Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Baugenehmigung wurde am 31.05.2023 unter Nebenbestimmungen und mit einer Befreiung 
erteilt. 
 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Bekanntmachung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200 543, 80005 München 
Hausanschrift:  Bayerstr. 30, 80335 München 

 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
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Zusatz: 
 
Die Baugenehmigung vom 31.05.2023, BV-Nr. 2021-0696 einschließlich der genehmigten Pläne 
und schalltechnischen Stellungnahmen kann beim Landratsamt Fürstenfeldbruck, Bauamt Zim-
mer-Nr. 340 Münchner Straße 32, 82256 Fürstenfeldbruck, nach Terminvereinbarung eingese-
hen werden. 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Fürstenfeldbruck gilt die Zustel-
lung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO), d.h. ab diesem Tag läuft die Klagefrist. 
 
 
 
Fürstenfeldbruck, den 31.05.2023 
 
Galdia 
Bauamt 
 
 
 

 
 
 
 

Thomas Karmasin 
Landrat 

 
 

Herausgeber: Landratsamt Fürstenfeldbruck - Redaktion und Druck Referat 10 


